Achtung: Nicht rechtlich geprüfte Fassung!

Mustersatzung „schlanker Förderverein“ Kirchengemeinde

Kennzeichen:
- reiner Förderverein (keine großen eigenen Ausgaben für Aktivitäten)
- zur Minimierung Verwaltungsaufwand Begrenzung auf 12 Mitglieder, Bindung geschieht operativ durch Pflege der Unterstützergemeinschaft
- Zwecksetzung weit gefasst, um möglichst viele Zuschussmittel abgreifen zu können (Religiöses, Bildung, Soziales)
- Bindung an die Kirchengemeinde durch einen Zusammenarbeits-Paragrafen und 1 Mitglied nach Benennung des KGR im Vorstand


§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Gemeindeverein <Name Kirchengemeinde>“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.“.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in xxxx.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 51-68 Abgabenordnung (AO). Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Der Verein nimmt Aufgaben im Bereich der <juristischer Name der Kirchengemeinde> wahr. Der Verein wird hierbei als Förderverein tätig. 
Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch die Beschaffung und Verwendung von Mitteln oder deren Weiterleitung an die <Name Kirchengemeinde> 
a) zur Förderung und Pflege des kirchlichen und religiösen Lebens vor Ort
b) zur Förderung der Bildung, insbesondere Jugend- und Persönlichkeitsbildung vor Ort
c) zur Förderung von Baumaßnahmen und Ausstattungen der <juristischer Name der Kirchengemeinde>
d) zur Förderung und Ausübung sozialen Dienstes am Nächsten unter den in der <juristischer Name der Kirchengemeinde> gegebenen Verhältnissen.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde

(1) Der Verein arbeitet in vertrauensvoller und kooperativer Weise mit der <Name Kirchengemeinde> zusammen.

(2) Die Kirchengemeinde kann dem Verein Anregungen für förderwürdige Projekte und Maßnahmen geben. Entscheidungen über die Verwendung der Vereinsmittel trifft der Verein in eigener Verantwortung im Rahmen seiner Satzung.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins können volljährige natürliche Personen werden, die der <Name Kirchengemeinde> angehören.

(2) Die Zahl der Vereinsmitglieder ist auf höchstens zwölf Personen begrenzt.

(3) Über die Aufnahme als Mitglied in den Verein, die einen schriftlichen Antrag voraussetzt, entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand, die nicht begründet zu werden braucht, steht dem Bewerber/der Bewerberin die Berufung an die nächste Mitgliederversammlung zu. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es
a) das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder
b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seines Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses den Rückstand nicht ausgeglichen hat.
Dem Mitglied ist vor der Entscheidung eines Ausschlusses Gelegenheit zu geben, vor dem Vorstand zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.

(5) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. 
Bei Austritt ist der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr noch zu entrichten. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden regelmäßigen Mitgliedsbeitrag
zu entrichten.
(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Ordentliche Mitgliederversammlungen finden einmal jährlich statt. Außerordentliche 
Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert. 

(2) Die Einladung zu ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen erfolgt mindestens 14 Tage vor der Versammlung schriftlich oder per E-Mail an die Mitglieder unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung. Die Versammlung wird von dem 1. Vorsitzenden des Vereins, bei dessen Verhinderung von dem 2. Vorsitzenden des Vereins, einberufen und geleitet. 

(3) Anträge an die Mitgliederversammlung müssen mindestens acht Tage vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

(4) Der Mitgliederversammlung obliegen: 
1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und des Haushaltsplanes, 
2. Entlastung des Vorstands, 
3. Wahl des Vorstands, 
4. Wahl des Rechnungsprüfers, 
5. Beratung und Beschlussfassung über ordnungsgemäß gestellte Anträge, 
6. Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
8. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

(5) Abstimmungs- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit in Absatz 6 nicht etwas anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Mitgliederversammlung beschließt und wählt in offener Abstimmung, auf Antrag in geheimer Abstimmung.

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung von 3/4 der abgegebenen Stimmen. 

(7) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Protokollanten und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schatzmeister und zwei Beisitzern.

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein jeweils allein.

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden, mit Ausnahme des nach Absatz 4 benannten Mitglieds, von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Gewählt kann nur werden, wer Mitglied des Vereins ist. 
Wiederwahl ist zulässig. Bei Ausscheiden eines seiner Mitglieder während der 
Amtsdauer ergänzt sich der Vorstand aus den Vereinsmitgliedern selbst für die Zeit bis zur Nachwahl durch die nächste Mitgliederversammlung.

(4) Ein Mitglied des Vorstands wird vom Kirchengemeinderat der <Name Kirchengemeinde> benannt. Die benannte Person muss Mitglied des Vereins sein. Die Benennung erfolgt für die Dauer der regulären Amtszeit des Vorstands. Der Kirchengemeinderat kann die benannte Person jederzeit abberufen und eine andere Person benennen.

(5) Der Vorstand setzt die allgemeinen Grundzüge der Vereinstätigkeit fest und berät und entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Ihm obliegt die Führung der Vereinsgeschäfte. 

(6) Der Vorstand tritt im Bedarfsfall, mindestens aber zweimal jährlich oder auf Antrag von mindestens drei Vorstandsmitgliedern unter Angabe von Zweck und Gründen zusammen. Er wird von dem 1. Vorsitzenden des Vereins, bei dessen Verhinderung von dem 2. Vorsitzenden des Vereins, einberufen und geleitet. Die Einberufung ergeht schriftlich oder per E-Mail mit einer Frist von mindestens einer Woche unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung. 

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder notwendig. 

(8) Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Dem Schatzmeister kann eine angemessene Aufwandspauschale oder Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung.

(9) Über die gefassten Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Protokollanten und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

§ 9 Rechnungsprüfung 

(1) Von der Mitgliederversammlung wird auf die Dauer von vier Jahren ein Rechnungsprüfer gewählt. Dieser darf nicht dem Vorstand angehören.

(2) Der Rechnungsprüfer prüft nach Ablauf des Geschäftsjahres die Jahresrechnung 
einschließlich der Geschäfts- und Wirtschaftsführung des Vereins und erstattet der 
Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Prüfung Bericht. 

§ 10 Vermögensbindung

Bei Auflösung des Vereins oder Aufhebung oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an die <juristischer Name der Kirchengemeinde>, die es ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.
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